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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1993

Norm

StGB §99 A

Rechtssatz

Das Vergehen ist bereits mit dem Eintritt des Verlustes der Bewegungsfreiheit zufolge Fesselung rechtlich vollendet,

auf Grund der Art der Tat als Dauerdelikt allerdings erst mit der Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit des Opfers

tatsächlich beendet.
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